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DerfaffungstDirren {850— \852
Die3afjre 1850—1852 bradjten für òen Kanton Uargau

beroegte Perfaffungsfämpfe. Die òamalige Perfaffung fah
nodj òte alle 10 3ahre roieòerfetjrenòe Polfsanfrage über
t>ie Keoifon òer Perfaffung oor. Das Polf hatte ftdj
ausjufpredjen, ob es eine ©efamt* oòer eine teilroeife He*

rrifon òer Perfaffung roünfdje. 184$ tjat òas Polf òie

Seoifonsfrage bejabt uno jroar eine ©efamtreoifon ge*

tpünfdjt. Das Kepifonsroerf ift aber jum erften 2Ttal am
13. ©ftober 1850 pom Polf oerroorfen rooròen. 2luf òie

coeitere Polfsanfrage, ob òie ^ortfetjung òer Heoifon ge*

coünfdjt roeròe, bejahte bas Polf òie ^rage neueròings,
tpünfdjte aber nur eine teilroeife Kepifon. Da jeòodj òie

Dolfsabftimmung nidjt abgeflärt hatte, roeldje Partieen òer

Derfaffung abjuänoern feien, roaren im ©rofen Hat òie

ITieinungen geteilt, ob einfach bet neu ju roätjlenoe Per*
faffungsrat òen 2tnfang òer Ceilrepifton beftimmen folle
fo nadj 2tnfdjt oon U. Keller, Döffefel, ^ürfpredj Suter,
Dr. ßaljtlänbex), obex ob òurdj eine neue Porlage an
bas Polf òie ©ebiete òer Perfaffung, òie einer Keoifon
unterjogen roeròen, nodj befonòers bejeidjnet roeròen

follen (^ürfpredj ©. 3ä«er, ©berricbter fröhlich, ßxan$
tDaüer, Sdjroarj). Der ©rofe Hat fdjlof ftdj òer 2TTetjr*

[jeit òiefer Kommiffon, ò. Ij. òer erfteren 2Ueinung an.
Der neue Perfaffungsrat fjatte òemnadj freie Ha«ò in
bejug auf òie ju repiòierenòen Ceile òer Perfaffung.
Damit roar aber òas Kepifonsroerf nodj feinesroegs
mf ein gutes ©eleife gebracht; es gefaltete ftdj immer
'djroieriger. 3m ganjen löften ftdj 3 Perfaffungsräte ab.

Verfassungsroirren ^850—^852
Die Jahre (350—(852 brachten für den Aanton Aargau

bewegte Verfassungskämpfe. Die damalige Verfassung sah

aoch die alle (0 Jahre wiederkehrende Volksanfrage über
die Revision der Verfassung vor. Das Volk hatte sich

auszusprechen, ob es eine Gesamt- oder eine teilweise

Revision der Verfassung wünsche. (3H9 hat das Volk die

Revisionsfrage bejaht und zwar eine Gesamtrevision
gewünscht. Das Revisionswerk ist aber zum ersten Mal am

(3. Gktober (350 vom Volk verworfen worden. Auf die

weitere Volksanfrage, ob die Fortsetzung der Revision
gewünscht werde, bejahte das Volk die Frage neuerdings,
wünschte aber nur eine teilweise Revision. Da jedoch die

Volksabstimmung nicht abgeklärt hatte, welche partieen der

Verfassung abzuändern seien, waren im Großen Rat die

Meinungen geteilt, ob einfach der neu zu wählende Ver-
fassungsrat den Anfang der Teilrevision bestimmen solle
so nach Ansicht von A. Aeller, Dössekel, Fürsprech Suter,
Dr. Fahrländer), oder ob durch eine neue Vorlage an
das Volk die Gebiete der Verfassung, die einer Revision
unterzogen werden, noch besonders bezeichnet werden

sollen (Fürsprech G. Jäger, Bberrichter Fröhlich, Franz
Waller, Schwarz). Der Große Rat schloß sich der Mehrheit

dieser Aommission, d. h. der ersteren Meinung an.
Oer neue Verfassungsrat hatte demnach freie Hand in

?ezug auf die zu revidierenden Teile der Verfassung.
Oarnit war aber das Revisionswerk noch keineswegs

iuf ein gutes Geleise gebracht; es gestaltete sich immer
'chwieriger. Im ganzen lösten sich 3 Verfassungsräte ab.
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Das tPerf òes erften Perfaffungsrates ift, roie bereits

erroätjnt, in òer Polfsabftimmung oom 13. ©ftober
1850 oerroorfen rooròen unò jroar mit 18,5H gegen
9,225 Stimmen. Der jroeite Perfaffungsrat pon 1851
arbeitete jroei (Entroürfe aus, òie aber beiòe, òer eine am
18. UTai, òer jroeite am 20. 3uü oom Polf abgelebjnt
rouròen. Das Polf mufte ftdj alsòann am 24/. Uuguft
roieòerum oarüber ausfpredjen, ob Oie Keoifon fortjufet^en
fei. (Es bejahte aud) òiesmal roieòer òie ^rage mit 19,806
gegen 5,228 Stimmen. Der òritte Perfaffungsrat (oom
©ftober 1851 bis3attuar 1852), òer pon Heg.^Hat JDielanò
geleitet uno òem Uugufttn Keller als Beridjterftatter òer

Perfaffungsfommiffon angehörte, fanò òann fdjlieflidj mit
feinem Wetf ©naòe por òem Polf. Diefer Perfaffungs*
entrourf rouròe am 22. gebruar 1852 mit 22,753 gegen
4;,064; Stimmen angenommen. Uls djarafterifiifdje Be*

urteilung òiefer perfdjieòenen Perfaffungsräte füt/ren roir
òen Uusfprudj pon Dr. Cfjuet oon ©berentfelòen an, òer

ftcij im òritten Perfaffungsrat über òiefe Perfaffungsroirren
alfo äuferte: (Er habe nad; òer Beratung òes jroeiten
Perfaffungsrates, nadjòem òeffen erfter (Entrourf abgelet/nt
rooròen, òer 2ÏÏeinung Uusòrud gegeben, òaf òer Per*
faffungsrat abtrete unò einem neuen pia£ madje. Da habe

man ihm geantroortet: „2tber Döfterti, roas òenfft aud)!
Was rouròe òas für einen plebeiifdjen Perfaffungsrat geben!
Zïïan gab nun roirflidj òie Urbeit òem gleidjen jroeiten
Perfaffungsrat uno òiefer überhobelte òenn audj roirflidj
òie Urbeit in roenigen Cagen, aber fo, òaf fe nun nodj
glätter rouròe unò nur nodj beffer òen Bactj hinunterging." —
Diefe langwierigen Perfaffungsfämpfe roaren nidjt geeignet,
òas Unfeben òes Kantons nadj aufen uno innen ju ftärfen.
Sie roaren òen òamaligen politifdjen Rubrem unferes Kan*

- (8 —

Das Werk des ersten Verfassungsrates ist, wie bereits

erwähnt, in der Volksabstimmung vom (3. Oktober

(35V verworfen worden und zwar mit i^,5(( gegen
9,225 Stimmen. Der zweite Verfassungsrat von (35(
arbeitete zwei Entwürfe aus, die aber beide, der eine am
5(3. Mai, der zweite am 20. Juli vom Volk abgelehnt
wurden. Das Volk mußte sich alsdann am 24,. August
wiederum darüber aussprechen, ob die Revision fortzusetzen

sei. Es bejahte auch diesmal wieder die Frage mit (9,306
gegen 5,223 Stimmen. Der dritte Verfasfungsrat (vom
Oktober (85( bis Januar (352), der von Reg.-Rat Wieland
geleitet und dem Augustin Aeller als Berichterstatter der

Verfassungskommission angehörte, fand dann fchließlich mit
feinem Werk Gnade vor dem Volk. Dieser Verfassungsentwurf

wurde am 22. Februar (352 mit 22,753 gegen

4,064 Stimmen angenommen. Als charakteristische
Beurteilung dieser verschiedenen Verfassungsräte führen wir
den Ausspruch von Dr. Thuet von Gberentfelden an, der

sich im dritten Verfaffungsrat über diefe Verfaffungswirren
also äußerte: Er habe nach der Beratung des zweiten
Verfafsungsrates, nachdem dessen erster Entwurf abgelehnt
worden, der Meinung Ausdruck gegeben, daß der

Verfassungsrat abtrete und einem neuen Platz mache. Da habe

nran ihm geantwortet: „Aber Dökterli, was denkst auch!
Was würde das für einen plebejischen Verfassungsrat geben!

Man gab nun wirklich die Arbeit dem gleichen zweiten

Verfaffungsrat und dieser überhobelte denn auch wirklich
die Arbeit in wenigen Tagen, aber so, daß sie nun noch

glätter wurde und nur noch besser den Bach hinunterging." —
Diese langwierigen Verfassungskämpfe waren nicht geeignet,
das Anfehen des Aantons nach außen und innen zu stärken.

Sie waren den damaligen politischen Führern unseres Aan-
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tons peinlich. Unò fo ift es erflärlidj, roarum eine Keibe
òer ausgejeidjnetften 2Ttänner aus òiefen Perfaffungsfämpfen
ausfdjieòen unò eine Watjl in òie fpätern Perfaffungsräte

gar nidjt mehr annahmen. IDaller fdjeint fcbon nadj òer

Ublebnung òes erften Perfaffungsentrourfes òie ©eòulò

ausgegangen ju fein, er geborte òem jroeiten Perfaffungs*
rate nidjt mehr an, oòer beteiligte ftdj roenigftens nidjt mehr
an òeffen Disfuffonen. Die Hegierungsräte Siegfrieò unò

Sdjroarj roaren im jroeiten Perfaffungsrat nodj febr tätig.
Hadjòem jeòodj jroei Entwürfe òiefes Kates oerroorfen

roaren, perjidjteten fe ebenfalls òarauf, òem òritten Per*
faffungsrat anjugetjören. Diefem òritten Perfaffungsrat
gehörten pon òen befannten Führern òer òamaligen <5eit

nur Uuguftin Keller uno Dr. 3°f- $*bel Wielanb an.

CroCòem roäre es natürlich ein 3rrtum anjunetjmen,
òas Wexf òer Perfaffung pon 1852 fei ausfdjlieflidj òie

2trbeit òes òritten Perfaffungsrates geroefen. 3n tuidj*
tigen Hauptjügen roar òie Perfaffung fdjon in òen früheren
Perfaffungsräten fo feftgefellt, roie fe naajber angenommen
rouròe. Die Ubroeidjungen beftanòen insbefonòere in òer

^rage òes Beamtenausfcbluffes, òes Ubberufungsredjtes
unò ähnlidjen fragen, òie im legten Perfaffungsrat òann
eine £öfung ertjielfen, òie òem Polf beffer jufagte. Unò
geraòe òer Umftanò, òaf foldje fragen, über òie man in
guten Creuen oerfcbieòener Unfdjt fein fonnte, eine fo
peinliche Differenj jroifdjen Polf unò ^ütjrung ju fdjaffen
permodjte, roirò òer tiefere ©runò ju òer Peròroffenheit
òer Ieitenòen Staatsmänner geroefen fein.

Diefer ungemütlichen Stimmung nadj innen unò aufen,
aber audj òer Hufje feiner unerfdjütterlidjen ©efnnung
entfprang roohl audj òer Uusfprucb pon Sdjroarj, ben ex

im ©rofen Hat am 6. Uìai 1851 bei Unlaf eines 2tn*
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tons peinlich. Und so ist es erklärlich, warum eine Reihe
der ausgezeichnetsten Ainnner aus diesen Verfassungskämpfen
ausschieden und eine Wahl in die spätern Verfafsungsräte

gar nicht mehr annahmen. Waller scheint schon nach der

Ablehnung des ersten Verfassungsentwurfes die Geduld

ausgegangen zu sein, er gehörte dem zweiten Verfassungsrate

nicht mehr an, oder beteiligte sich wenigstens nicht mehr
an dessen Diskussionen. Die Regierungsräte Siegfried und

Schwarz waren im zweiten Verfaffungsrat noch fehr tätig.
Nachdem jedoch zwei Entwürfe dieses Rates verworfen

waren, verzichteten sie ebenfalls darauf, dem dritten
Verfaffungsrat anzugehören. Diesem dritten Verfaffungsrat
gehörten von den bekannten Führern der damaligen Zeit
nur Augustin Aeller und Or. Jos. Fidel Wieland an.

Trotzdem wäre es natürlich ein Irrtum anzunehmen,
das Werk der Verfassung von (852 sei ausschließlich die

Arbeit des dritten Verfasfungsrates gewesen. In wichtigen

Hauptzügen war die Verfassung fchon in den früheren
Verfassungsräten so festgestellt, wie sie nachher angenommen
wurde. Die Abweichungen bestanden insbesondere in der

Frage des Beamtenausschlusses, des Abberufungsrechtes
und ähnlichen Fragen, die im letzten Verfaffungsrat dann
eine Lösung erhielten, die dem Volk besser zusagte. Und
gerade der Umstand, daß solche Fragen, über die man in
guten Treuen verschiedener Ansicht sein konnte, eine so

peinliche Differenz zwischen Volk und Führung zu schaffen

vermochte, wird der tiefere Grund zu der Verdrossenheit
der leitenden Staatsmänner gewesen sein.

Dieser ungemütlichen Stimmung nach innen und außen,
aber auch der Ruhe seiner unerschütterlichen Gesinnung
entsprang wohl auch der Ausspruch von Schwarz, den er
im Großen Rat am 6. Alai (851, bei Anlaß eines An-
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ftanòes mit £ujern tat:1 „2tudj muf idj geftetjen, be*

fümmere idj midj roenig òarum, roie man über òen Uargau
urteilt. (Er mag tun, geben, jablen fo piel er roiü; er mag
nodj fo eòel unò fcbroeijerifdj fein, fo hat er nun einmal
òas £os, non Xladjbatn getaòelt unò angegriffen ju fein,

^reiltdj fnò roir felbft òaran fdjulò, oòer pielmet/r unfere

Publijiftif, òie eben alles peröffentlidjt, roas uns fompro*
mutieren fanir uno roas einigermafen gut ift, perfcbroeigt.//

Die Perhanòlungerr òiefer perfdjieòenen Perfaffungsräte
bieten aber infofern mannigfaches 3t1tereffe, als fe òen

biftorifdjen 2Ttaffab fortfdjreitenòer ftaatlidjer Uuffaffuugen
bilòen. <§eit= uno Streitfragen metjr grurtofätjlidjer ITatur
fnòen òa non òen perfdjieòenen ftaatspolitifdjen ©efdjts*
punften aus iljre (Erörterung.

Unfer Staat oon òamals tjatte nodj reichlich mit feiner

äufern ^orm ju fämpfen. Die ©rganifation òes Ke>

gierungsrates, òes ©rofen Hates unò òer ©eridjte, òann
aber namentlich audj fdjon òie Ceimabtne òes Polfes an
òer £eitttng òer Slaatsgefdjäfte ftanòen im Poròergrunò
òer öffentlichen Disfuffton. Der Hegierungsrat rouròe in
òer (gafjl feiner UTitglieòer pon 9 auf 7 reòujiert, mit òer

Perpfictjtung für feine 2TtitgIieòer, in òer Hauptftaòt U)obn*

ft; ju nefjmen. Soòann tradjtete man nadj einer Perein*

fachung òer Perroaltung unò òer Hedjtspfege. Die Kreis*
geridjte (ein Dreierfollegium unter Porfitj òe§ ßxiebens*
ridjters mit Urteilsfompetenj bis 60 ^r. ©efetj oom
10. gebruar 184.3) rouròen abgefdjafft.

Sdjroarj fpradj ftdj roieòertjolt für eine Perejtnfadjung
òes bürgerlichen Projefredjtes aus, inòem er für unfern

^ioilprojef ftatt òes bisher pöllig fdjriftlidjen Perfatjrens
nur Klage uno Untroort fdjriftlidj, òie übrigen Perfjanò*

1 ®rofjratsprot. t85(, S. 67.
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standes mit Luzern tat:' „Auch muß ich gestehen, be-

kümmere ich mich wenig darum, wie man über den Aargau
urteilt. Er mag tun, geben, zahlen so viel er will; er mag
noch so edel und schweizerisch sein, so hat er nun einmal
das Los, von Nachbarn getadelt und angegriffen zu sein.

Freilich sind wir selbst daran schuld, oder vielmehr unsere

Publizistik, die eben alles veröffentlicht, was uns
kompromittieren kann und was einigermaßen gut ist, verschweigt."

Die Verhandlungen dieser verschiedenen Verfassungsräte
bieten aber insofern mannigfaches Interesse, als sie den

historischen Maßstab fortschreitender staatlicher Auffassungen
bilden. Zeit- und Streitfragen mehr grundsätzlicher Natur
finden da von den verschiedenen staatspolitischen Gesichtspunkten

aus ihre Erörterung.
Unser Staat von damals hatte noch reichlich mit seiner

äußern Form zu kämpfen. Die Organisation des Re>

gierungsrates, des Großen Rates und der Gerichte, dann
aber namentlich auch schon die Teilnahme des Volkes an
der Leitung der Staatsgeschäfte standen im Vordergrund
der öffentlichen Diskussion. Der Regierungsrat wurde in
der Zahl seiner Mitglieder von 9 auf 7 reduziert, mit der

Verpflichtung für seine Mitglieder, in der Hauptstadt Wohnsitz

zu nehmen. Sodann trachtete man nach einer
Vereinfachung der Verwaltung und der Rechtspflege. Die Areis-
gerichte (ein Dreierkollegium unter Vorsitz des Friedensrichters

mit Urteilskompetenz bis 60 Lr. Gesetz vom
(0. Februar lMI) wurden abgeschafft.

Schwarz sprach sich wiederholt für eine Vereinfachung
des bürgerlichen Prozeßrechtes aus, indem er für unsern

Zivilprozeß statt des bisher völlig schriftlichen Verfahrens
nur Alage und Antwort schriftlich, die übrigen Verhand-

' Großratsprot. ,ss>, S. S?.
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lungen münolidj roünfdjte — ein Porfdjlag, òer erft òurdj
òie ,5P© oon 1901 perroirflidjt, aber im ©runòfatj òamals
auf feinen Untrag hin i" bie Perfaffung aufgenommen
rouròe. '

Bei òer ©rganifation òer Bejirfsgericbte fdjlug Sdjroarj
por, òaf für òie Watjl òer ©eridjtspräftoenten òie Be*

jirfsroatjlperfamrrilungen òem ©rofen Hat einen Dreier*

porfdjlag ju madjen batten unò nidjt roie frütjer òer

©rofe Hat òie Watjl frei treffen folle. Der ©rofe Hat
muffe bei òen Watjlen òocb auf òte Empfehlungen òer

£anòesgegenòen abfeilen. (Er roarnt, „mehr ju regieren
als notroenòig ift". Diefe Waljlaxt rouròe angenommen.2

3nbejug auf òie ©eftaltung òer Polfsredjte begrüfte
es Sdjroarj fetjr, òaf im jroeiten Perfaffungsrat òie jefjn*
jährige Polfsanfrage über òie Keoifon òer Perfaffung
fallen gelaffen, oafür aber oie 2îîoglidjfeit gefdjaffen rouròe,

òaf 10,000 Bürger jeòerjeit eine 2tbftimmung über òie

Keoifon òer Perfaffung perlangen fönnen (Perfaffungs*
initiatioe). Der letzte Perfaffungsentrourf hat òann

freilich òie jebnjäbrige Polfsanfrage òodj roieòer tjerge*

feilt. Sie perfdjroanò erft in òer Partialrepifon oon
1862/63. 2tls roeiteres Dolfsredjt fannte fdjon òer <Ent*

rourf pon 1851 òie ©efetjesinitiatioe (in § 4.4.). 21ufer=
òem fügte òer òritte Perfaffungsrat pon 1852 noci? òas

Ubberufungsredjt gegenüber òem ©rofen Kate bei.

(§ 4;9: 6000 Bürger fönnen òie Ubftimmung perlatrgen.)

3n òer ^rage òer Stimmberedjtigung fpradj ftdj
Hegierungsrat Sdjroarj roieòertjolt unò mit U)ärme für

1 Derfaffungsratspertj. p. 1.851,, S. 26*.. 2lntrag Sdjwarj: „Sdjrift«
lid/e 2lnbringen bürfen tebigtid/ jur ^eftfeltung bes tatfäd/lid/en Streit»

pertjöltniffes unb blofj infoweit bie Sedjtsfdjerljeit erforbert, geftattet
werben".

* Derfaffungsratsperfj. i85(, S. 233.
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lungen mündlich wünschte — ein Vorschlag, der erst durch
die ZOG von Z90( verwirklicht, aber im Grundsatz damals
auf seinen Antrag hin in die Verfassung aufgenommen
wurde. '

Bei der Organisation der Bezirksgerichte schlug Schwarz

vor, daß für die Wahl der Gerichtspräsidenten die

Bezirkswahlversammlungen dem Großen Rat einen Dreier-

vorschlag zu machen hätten und nicht wie früher der

Große Rat die Wahl frei treffen solle. Der Große Rat
müsse bei den Wahlen dock auf die Empfehlungen der

Landesgegenden abstellen. Er warnt, „mehr zu regieren
als notwendig ist". Diese Wahlart wurde angenommen/

Inbezug auf die Gestaltung der Volksrechte begrüßte
es Schwarz sehr, daß im zweiten Verfassungsrat die

zehnjährige Volksanfrage über die Revision der Verfassung

fallen gelafsen, dafür aber die Möglichkeit geschaffen wurde,

daß 1,0,000 Bürger jederzeit eine Abstimmung über die

Revision der Verfassung verlangen können (Verfassungs-
initiative). Der letzte Verfassungsentwurf hat dann

freilich die zehnjährige Volksanfrage doch wieder hergestellt.

Sie verschwand erst in der Partialrevision von
(362/63. Als weiteres volksrecht kannte schon der

Entwurf von (851. die Gesetzesinitiative (in K 44). Außerdem

fügte der dritte Verfaffungsrat von (852 noch das

Abberufungsrecht gegenüber dem Großen Rate bei.

(ß 49: 6000 Bürger können die Abstimmung verlangen.)

In der Frage der Stimmberechtigung sprach fich

Regierungsrat Schwarz wiederholt und mit Wärme für
' verfassungsratsverh. v. ,gs,, S. Antrag Schwarz: „Schriftliche

Anbringen dürfen lediglich zur Feststellung des tatsächlichen Streit»

Verhältnisses und bloß insoweit die Rechtssicherheit erfordert, gestattet

werden".
2 verfassungsratsverh. ,ssi, S. 2ZS.



— 22 —

òen ©runòfa^ aus, òaf mit òer lÏÏilijpfidjt (òem pollen*
òeten 2\. 3ahre) audj òas Stimmrecht òes Bürgers be*

ginnen foüte, nidjt erft mit òem 24/. Ultersjabr, roie òie

bisherige Perfaffung porfafj:
„Sie muttjen einem Zììinòerjabrigen ju, ftdj für òas

Paterlanò unò feine 3nf*itutionen ju fdjlagen unò ju
opfern unò halten ihn òennodj für unfähig, an òen Be*

ratungen Ceil ju nehmen, roeldje òiefe 3nftitutionen he*

grunòen. 3e*? hatte foldje Beftimmungen nidjt nur für
unbillig, fonòern audj für ungerecht gegenüber einem

Ctjeil òer Bepölferung, pon òem roir in feiner IDeife
òenfen fönnen (namentlich in unferm Kulturftaat), òaf
er fo unfelbftänoig fei, roie man behaupten roill." (Pertj.
òes jroeiten Perfaffungsrates, 1851, S. 105.)

Der Porfdjlag rouròe aber erft im òritten Perfaffungs*
rat, roo er oon ©berftlieutenant Künjli (Pater òes nadj*
maligen ©berft Untolo Künjli) roieòer eingebracht rouròe,

in òie Perfaffung aufgenommen (Perfaffungsrats * Pert/.
1851/52, S. 526).

(Eine grofe, òer roabren Beòeutung òer ^rage nadj
piel ju grofe Holle fpielte fdjon òamals òer Beamten*
ausfdjluf aus òem ©rofen Hat. Diefe ^rage roirò

geraòeju als òie roidjtigfte òer ganjen Perfaffungsreoifon
bejeidjnet. <Es fdjeint eine allgemeine Untipatbie gegen
òie afaòemifdjen Stilübungen in òer Polfsoertretung ge*

berrfdjt ju baben. Sdjroarj fonnte ftdj fo roenig roie

Uuguftin Keller uno òeffen ^reunòe, foroie fpäter (Emil
JPeltt auf òen engljerjigen Stanòpunft òes Beamtenaus*

fdjluffes feilen. Die ©ppoftion òer ^üfjrer oermodjte
aber òas Sdjidfal òiefer ßxage nidjt ju roenòen. Der

Beamtenausfdjluf fdjeint nun einmal jum Sdjibboletb, òer

ganjen Perfaffungsberoegung gerooròen unò feine Tib*
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den Grundsatz aus, daß mit der Nilizpflicht (dem vollendeten

2(. Jahre) auch das Stimmrecht des Bürgers
beginnen sollte, nicht erst mit dem 2H. Altersjahr, wie die

bisherige Verfassung vorsah:
„Sie muthen einem Minderjährigen zu, sich für das

Vaterland und seine Institutionen zu schlagen und zu

opfern und halten ihn dennoch für unfähig, an den

Beratungen Teil zu nehmen, welche diefe Institutionen
begründen. Ich halte solche Bestimmungen nicht nur für
unbillig, fondern auch für ungerecht gegenüber einem

Theil der Bevölkerung, von dem wir in keiner Weise
denken können (namentlich in unserm Aulturstaat), daß
er so unselbständig sei, wie man behaupten will." (Verh.
des zweiten Verfafsungsrates, (35(, 5. (05.)

Der Vorschlag wurde aber erst im dritten Verfassungsrat,

wo er von Oberstlieutenant Aünzli (Vater des

nachmaligen Oberst Arnold Aünzli) wieder eingebracht wurde,
in die Verfassung aufgenommen (Verfaffungsrats - Verh.
(351,/52, S. 526).

Line große, der wahren Bedeutung der Frage nach

viel zu große Rolle spielte schon damals der Beamtenausschluß

aus dem Großen Rat. Diese Frage wird
geradezu als die wichtigste der ganzen Verfassungsrevision
bezeichnet. Es scheint eine allgemeine Antipathie gegen
die akademischen Stilübungen in der Volksvertretung
geherrscht zu haben. Schwarz konnte sich so wenig wie

Augustin Aeller und dessen Freunde, sowie später Emil
Welti auf den engherzigen Standpunkt des Beamtenausschlusses

stellen. Die Opposition der Führer vermochte
aber das Schicksal dieser Frage nicht zu wenden. Der

Beamtenausschluß scheint nun einmal zum öchibboleth der

ganzen Verfassungsbewegung geworden und seine Ab-
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lehnung im jroeiten Perfaffungsentrourf fdjeint eine òer

Haupturfadjen feiner Perroerfung òurdj òas Polf geroefen

ju fein. 3m òritten Perfaffungsrat rouròe er roenigftens
roie als eine utrpermeiòlidje Hotroenòigfeit felbft pon
2TTännem roie Uug. Keller, òer ihn poròern lebtjaft ab*

lehnte, hingenommen.1 Beamte uno £ehrer roeròen pom
©rofen Hat ausgefdjloffen.

Heben òiefen fragen mehr organifatorifdjer Uatur
erroeiterte òie Perfaffungsreoifon oon 1850—1852 òen

Uufgabenfreis òes Staates audj in anòerer, politifdjer uno

polfsroirtfdjaftlidjer Kidjtung. CEine roidjtige Keform er*

fuhr òas UTilitärroefen. Die Bunòesuerfaffung pon
184^8 hatte òie allgemeine Wet}xpfiidjt auf eiogenöfffdjem
Boòen eingeführt. 3n <Ergänjung òiefes ©eòanfens feilte
nun òie fantonale Perfaffung òen ©runòfat^ òer 2Ttilitär*

fteuerpfidjt für òiejenigen auf, òie feinen Utilitäroienft
Ieiften. Urtò jroar foli als 2Tlilitärpfidjterfa£ eine aus*
gefprodjene Steuer nadj òer £eiftungfät/igfeit òer Steuer»

pfidjtigen, nidjt roie bisher in òer ^orm einer feften fEaxe

(2Ttilitär*©rg. pom 12. Hop. 184;2, ©ef.=Slg. 2, 312) er*

hoben roeròen. Uuferòem führte òer 2ïïilitarartifel (§ 22)
òer Perfaffung für òie Solòaten (Erleichterungen in òer

Beroaffnung unò Befleiòung ein, inòem òer Staat òie

Befdjaffung òer Hauptteile übernahm. (Einer polfstüm*
lidjen Joròerung entfpradj audj òie Beftimmung, òaf òie

Uusrüftung in òen Hanòen òes lüebrmanns bleiben unò

nidjt mehr im ^eugbaus magajiniert roeròen muffe. Das
Beòenfen, òaf òann òas Polf leichter in Hepolution treten

1 Derfajfungsratsperfj. p. 1.851, S. (8; ff. 2Ìuferung 21ug. Kellers:
Die Beamten Ijabe man in ben Kommtffonen gut braudjen fönnen,
namentlidj wenn etwas gefdjrteben werben mufjte. (Etne geitlang
Ijabe man aus einem 23ejirf fein einiges Hîitglieb in eine Kommiffon
wäljlen fönnen, in ber etwas gefd/rieben werben mu§te! —
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lehnung im zweiten Verfassungsentwurf scheint eine der

Hauptursachen seiner Verwerfung durch das Volk gewesen

zu sein. Im dritten Verfaffungsrat wurde er wenigstens
wie als eine unvermeidliche Notwendigkeit selbst von
Männern wie Aug. Aeller, der ihn vordem lebhaft
ablehnte, hingenommen.' Beamte und Lehrer werden vom
Großen Rat ausgeschlossen.

Neben diesen Fragen mehr organisatorischer Natur
erweiterte die Verfassungsrevision von (850—(852 den

Aufgabenkreis des Staates auch in anderer, politischer und

volkswirtschaftlicher Richtung. Eine wichtige Reform
erfuhr das Militärwesen. Die Bundesverfassung von
(3H3 hatte die allgemeine Wehrpflicht auf eidgenössischem

Boden eingeführt. In Ergänzung dieses Gedankens stellte

nun die kantonale Verfassung den Grundsatz der

Militärsteuerpflicht für diejenigen auf, die keinen Militärdienst
leisten. Und zwar soll als Militärpflichtersatz eine

ausgesprochene Steuer nach der Leistungfähigkeit der Steuer-

Pflichtigen, nicht wie bisher in der Form einer festen Taxe

(Militär-Org. vom (2. Nov. (8H2, Ges.-Slg. 2, 3(2)
erhoben werden. Außerdem führte der Militärartikel lH 22)
der Verfassung für die Soldaten Erleichterungen in der

Bewaffnung und Bekleidung ein, indem der Staat die

Beschaffung der Hauptteile übernahm. Einer volkstümlichen

Forderung entsprach auch die Bestimmung, daß die

Ausrüstung in den Händen des Wehrmanns bleiben und

nicht mehr im Zeughaus magaziniert werden müsse. Das
Bedenken, daß dann das Volk leichter in Revolution treten

' verfassungsratsverh. v. ,85,, S. ,3, ff. Äußerung Aug. Retters:
Die Beamten habe man in den Kommissionen gut brauchen können,

namentlich wenn etwas geschrieben werden mußte. Line Seitlang
habe man aus einem Bezirk kein einziges Mitglied in eine Rommission

wählen können, in der etwas geschrieben werden mußte! —
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fönne, rouròe nidjt mehr ernftlidj erroogen, roie òas früher
òer ßall roar — ein Reichen, òaf fidj òie politifdje ©runò*
läge unferes fleinen Staatsroefens gefeftigt hatte.

Crotjòem Sdjroarj òem òritten Perfaffungsrat nidjt
metjr angebörte, lag ihm òas Sdjidfal òiefer Perfaffungs»
beftimmung feljr am Herjen. Er reidjte als Präfoent
òer 2ïïilitarfommiffton òem Perfaffungsrat eine eigene

Raffung òiefes 2Tìilitarartifels ein, òie, roie òer Beridjt*
erftatter òer Kommiffott erflärte, oom Porfdjlag òer

Kommiffion fadjlidj nidjt roefentlidj abroidj, aber „beffer,
befimmter reòigiert fei uno überhaupt metjr eine etroas

militärifdje Spradje uno Haltung an fidj Ijabe, roas òem

2ììilitarparagrapfjen in unferer Perfaffung roobl anflehe".
Die pon Sdjroarj porgelegte Raffung rouròe òenn audj
oom ©rofen Hat mit roenig Uenòerungen roie folgt an*
genommen:l

„Sämtltdje Einrootjner òes Kantons fnò roehrpfidjtig.
Das ©efetj befimmt unter Beadjtung òer Bunòespor*
fdjriften òie ßalXe òer Dienftbefreiung.

UIs Erfaij haben òie pom perfönlidjen Dienfte Be*
freiten für òie Dauer itjrer Befreiung einen jährlichen,
im Pertjältnis jur roirflidjen Dienftleiftuug, foroie nadj
itjrem Permögen uno Erroerb ju beredjnenòen ©elòbeitrag —
Hîilitarfeuer — an ben Staat ju Ieiften.

IDer roegen Urmut uno Urbeitsunfähigfeit oürftigen
(Eltern oòer anòerroeitiger Unterftütjung antjeimfältt, foroie
audj roer im 2Tïilitaroienft felbft jum roeitern Dienft un*
brauchbar gerooròen, ift oon òiefer Steuer frei.

Der Staat übernimmt òie Befleiòung, Uusrüftung unò

Bewaffnung òer tDetjrpfidjtigen in einem òurdj òas ©efe£

Derfaffungsratsperlj. i85(/52, S. \5\ ff., S. 166 jf.
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könne, wurde nicht mehr ernstlich erwogen, wie das früher
der Fall war — ein Zeichen, daß sich die politische Grundlage

unseres kleinen Staatswesens gefestigt hatte.

Trotzdem Schwarz dem dritten Verfassungsrat nicht
mehr angehörte, lag ihm das Schicksal dieser Verfassungsbestimmung

sehr am Herzen. Er reichte als Präsident
der Militärkommission dem Verfassungsrat eine eigene

Fassung dieses Militärartikels ein, die, wie der Berichterstatter

der Aommission erklärte, vom Vorschlag der

Kommission sachlich nicht wesentlich abwich, aber „besser,

bestimmter redigiert sei und überhaupt mehr eine etwas
militärische Sprache und Haltung an sich habe, was dem

Militärparagraphen in unserer Verfassung wohl anstehe".
Die von Schwarz vorgelegte Fassung wurde denn auch

vom Großen Rat mit wenig Aenderungen wie folgt
angenommen: '

„Sämtliche Einwohner des Aantons sind wehrpflichtig.
Das Gefetz bestimmt unter Beachtung der Bundesvorschriften

die Fälle der Dienstbefreiung.

Als Erfatz haben die vom persönlichen Dienste
Befreiten für die Dauer ihrer Befreiung einen jährlichen,
im Verhältnis zur wirklichen Dienstleistung, sowie nach

ihrem Vermögen und Erwerb zu berechnenden Geldbeitrag —
Militärsteuer — an den Staat zu leisten.

Wer wegen Armut und Arbeitsunfähigkeit dürftigen
Eltern oder anderweitiger Unterstützung anheimfällt, fowie
auch wer im Militärdienst selbst zum weitern Dienst
unbrauchbar geworden, ist von dieser Steuer frei.

Der Staat übernimmt die Bekleidung, Ausrüstung und

Bewaffnung der Wehrpflichtigen in einem durch das Gesetz

verfassungsratsverh. ,85,/52, S. ,s, ff., S. ,66 ff.
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feftjuftellenòen unò òie perfdjieòenen U)affengattungen unò
©raòe gleich berudfdjtigenòen 2Tîafe.

3n feinem ^alle fann òer 3nfanterift bei feiner (Ein*

teilung ju ZTtebrerem als jur Selbftanfdjaffung òer fleinen
Uusrüftung im Cornifter, òes Säbels unò òerjenigen
Kleiòungsftude angetjalten roeròen, roeldje er audj aufer
òem Dienfte tragen òarf.

Die ÎDetjrpfidjtigeu oerbleiben roahrenò òer pollen
Dauer ihrer Dienftjeit im Beftie òer ibnen pom Staate
anoertrauten Beroaffnung."

Diefe Formulierung bilòete òenn audj — mit einer
roeitern (Ergänjung betr. (Erfalj pon ©nquartierungsfoften
— òie enogültige Raffung òes UTilitärartifels in òer Per*
faffung oon 1852.

Uuf òem ©ebiete òes Sdjulroefens foròert òie Per*
faffung oon 1852 (§ 24;) gröfere Staatshilfe für òas Polfs*
fdjulroefen uno òie ©rganifation òes £et/rer* unò (Erjieljer*
ftanòes ju £ehreroereinigungen (beutige £efjrerfonferenjen).
Pon òer Polfsfdjule erroartet òie Perfaffung „eine nähere
Perbinòung mit òenr £eben".

(Eine roidjtige ^unftion rouròe bei allen Perfaffungs*
reoifonen òer Hebung òes Urmenroefens juteil. Uno
òodj fnò òie £eiftungen òes Staates auf òiefem ©ebiete
bis auf òen heutigen Cag fetjr befdjeiòen geblieben. Uudj
1852 rouròe ein neuer Perfaffungsartifel über òas Urmen*
roefen aufgefeilt, òer oermefjrte Staatsbeiträge an òas

Urmenroefen fdjroadjer ©emeinòen unò jur Befämpfung
òer Urfadjen òer Urmut u. a. ^roangsarbeitsanftalten por*
fafj. Sdjroarj hatte furj porher im ©rofen Hat òie Heform
òes Urmenroefens befdjleunigen roollen, inòem er òen Hat
einluò, òen pom Hegierungsrat porgelegten unò im (Einjelnen
ausgearbeiteten ©efeisesentrourf über òas Urmenroefen audj
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festzustellenden und die verschiedenen Waffengattungen und
Grade gleich berücksichtigenden Maße.

In keinem Falle kann der Infanterist bei seiner

Einteilung zu Mehreren? als zur Selbstanschaffung der kleinen

Ausrüstung im Tornister, des Säbels und derjenigen
Kleidungsstücke angehalten werden, welche er auch außer
dem Dienste tragen darf.

Die Wehrpflichtigen verbleiben während der vollen
Dauer ihrer Dienstzeit im Besitze der ihnen vom Staate
anvertrauten Bewaffnung."

Diese Formulierung bildete denn auch — mit einer
weitern Ergänzung betr. Ersatz von Einquartierungskosten
— die endgültige Fassung des Militärartikels in der

Verfassung von (352.
Auf dem Gebiete des Schulwesens fordert die

Verfassung von (852 (Z 24) größere Staatshilfe für das

Volksschulwesen und die Organisation des Lehrer- und Erzieherstandes

zu Lehrervereinigungen (heutige Lehrerkonferenzen).
Von der Volksschule erwartet die Verfassung „eine nähere
Verbindung mit dem Leben".

Eine wichtige Funktion wurde bei allen Verfassungsrevisionen

der Hebung des Armenwesens zuteil. Und
doch sind die Leistungen des Staates auf diesem Gebiete
bis auf den heutigen Tag sehr bescheiden geblieben. Auch

(852 wurde ein neuer Verfasfungsartikel über das Armenwesen

aufgestellt, der vermehrte Staatsbeiträge an das

Armenwesen schwacher Gemeinden und zur Bekämpfung
der Ursachen der Armut u. a. Zwangsarbeitsanstalten vorsah.

Schwarz hatte kurz vorher im Großen Rat die Reform
des Armenwesens beschleunigen wollen, indem er den Rat
einlud, den vom Regierungsrat vorgelegten und im Einzelnen
ausgearbeiteten Gesetzesentwurf über das Armenwesen auch
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òurdjjuberaten. 2T£it òer Uufftellung uon blofen Perfaffungs*
grunòfaijen fei òie Detailarbeit òer ©efetjgebung nodj nidjt
geleiftet. Die Kommiffon roollte nämlich im Hit-bhd auf
òie Beratung òer neuen Perfaffung, roeldje audj òas Urmen*
roefen betreffen foli, mit òer Beratung òes ©efetjes ju*
roarten. Sdjroarj führte oarüber aus: „^aft bei jeòem Un*
laffe — unò fo namentlich bei Untaf òer Beljanòlung òes

Hedjenfdjaftsberidjtes fnò ©efetjesoorlagen gerufen rooròen

— es fommen òiefe ©efetje, unò òa roeift man fe entroeòer

jurüd oòer perroirft fe. Die Kommiffion beantragt
eine allgemeine Beratung, aber rooju audj, meine Herren?
Bei einer allgemeinen Beratung fommt nidjts heraus, roenn

man nidjt einläflid) ift. Herr ©erictjtspräfoent Keller be*

ruft fd) auf òie neue Perfaffung. H)arum foli aber in
òiefer Perfaffung einem neuen ©efeij gerufen roeròen? 3ft
es nidjt roeit beffer, roenn es bereits òa ift. Das Beffere

roar fdjon oft òer ^emò òes ©uten. Unarten roir alfo
nidjt ju, fonòern treten roir entroeòer in eine artifelroeife
Beratung ein, oòer aber bejeicbnen roir roenigftens òie

©runofätje, über roeldje eine Disfuffon matten foli." Die

Kommiffon hatte Hüdroeifung an òen Kleinen Hat bean*

tragt. Der ©rofe Rat natjm jeòodj òen auch òurdj òas

Potum oon Sdjroarj unterftüijten Untrag oon K. H. £inòen*

mann an, „es fei òer ©egenftanò an òie Kommiffon mit
òem Uuftrag jurüdjuroeifen, jum Bebufe einer artifelroeifen
Beratung bis jur fünftigen Ulaiffjung Unträge ausju*
arbeiten uno porjulegen".1 Die Perfaffung oon \852
bradjte neue ©runofätje über òas Urmenroefen, aber òas

pon ihr poftulierte Uusfüfjrungsgefe^ ift bis jefct nidjt er*
laffen rooròen.

®ro§er Rat 1.851, S. 16 (p. 26. Jebruar).
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durchzuberaten. Mit der Aufstellung von bloßen Verfassungsgrundsätzen

sei die Detailarbeit der Gesetzgebung noch nicht
geleistet. Die Aommission wollte nämlich im Hinblick auf
die Beratung der neuen Verfassung, welche auch das Armenwesen

betreffen soll, mit der Beratung des Gesetzes

zuwarten. Schwarz führte darüber aus: „Hast bei jedem
Anlasse — und so namentlich bei Anlaß der Behandlung des

Rechenschaftsberichtes sind Gefetzesvorlagen gerufen worden

— es kommen diese Gesetze, und da weist man sie entweder

zurück oder verwirft sie. Die Aommifsion beantragt
eine allgemeine Beratung, aber wozu auch, meine Herren?
Bei einer allgemeinen Beratung kommt nichts heraus, wenn
man nicht einläßlich ist. Herr Gerichtspräsident Aeller
beruft sich auf die neue Verfassung. Warum foll aber in
dieser Verfassung einem neuen Gesetz gerufen werden? Ist
es nicht weit besser, wenn es bereits da ist. Das Bessere

war fchön oft der Feind des Guten. Warten wir also

Nicht zu, sondern treten wir entweder in eine artikelweise

Beratung ein, oder aber bezeichnen wir wenigstens die

Grundsätze, über welche eine Diskussion walten soll." Die

Aommission hatte Rückweisung an den Aleinen Rat
beantragt. Der Große Rat nahm jedoch den auch durch das

Votum von Schwarz unterstützten Antrag von R. R. Lindenmann

an, „es sei der Gegenstand an die Aommission mit
dem Auftrag zurückzuweisen, zum Behufe einer artikelweisen

Beratung bis zur künftigen Maisitzung Anträge
auszuarbeiten und vorzulegen".' Die Verfassung von (S52
brachte neue Grundsätze über das Armenwesen, aber das

von ihr postulierte Ausführungsgesetz ist bis jetzt nicht
erlassen worden.

Großer Rat,ss,, S. <s (v. 26. Februar).
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Die ©eftaltung òes Steuerroefens bilòete alleròings
fdjon òamals òen ©egenftanò lebhafter Disfuffon. Piele
Stimmen perlangten òie (Einführung òes feuerfreien (Eriftenj*
minimums unò òer progreffon (Dr. Cljuet). Doch fanò
òamals roeòer òer eine nod) òer anòere Porfdjlag (Ein*

gang in òie Perfaffung. (Es gefdjafj òies erft in òer

Partialreoifon òer 3ahre 1862/63, roobei ftdj Sdjroarj
im Sinne beiòer ^oròerungen einfetjte.
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Die Gestaltung des Steuerwesens bildete allerdings
schon damals den Gegenstand lebhafter Diskussion. Viele
Stimmen verlangten die Einführung des steuerfreien
Existenzminimums und der Progression Dr. Thuet). Doch fand
damals weder der eine noch der andere Vorschlag
Eingang in die Verfassung. Es geschah dies erst in der

Partialrevision der Jahre (862/S3, wobei sich Schwarz
im Sinne beider Forderungen einsetzte.
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